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1.  Kenntnisgabe Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Mobilität 

öffentlich 28.04.2026 

 
 
Sachstandsbericht zur Luftqualität in Eschweiler 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 
 Gesehen    Vorgeprüft 

 
gez. Molls 

 

Datum: 09.04.2026                      
 

gez. Nowicki gez. Vogelheim  
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Sachverhalt: 
 
Das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) hat die vorläufigen, noch nicht 
validierten Ergebnisse der Luftqualitätsmessungen (Stickstoffdioxid) für den Passivsammler in der 
Indestraße aus dem Jahr 2025 veröffentlicht.  

 
Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) liegt in Eschweiler im zurückliegenden Jahr 2025 
bei 26 µg/m³ (Mikrogramm pro Kubikmeter). Der bis zum Jahr 2030 noch geltende Grenzwert (40 
µg/m³) wird somit im siebten Jahr hintereinander sicher eingehalten. Die Monatskenngrößen aus 
dem Jahr 2025 sind als Anlage 1 beigefügt. 
 
Somit ist die Luftqualität in Eschweiler im dritten Jahr hintereinander nahezu gleichbleibend. Die 
Entwicklung der Luftqualität seit Beginn der Messungen ist in Anlage 2 dargestellt.  
 
Eine Einordnung dieser Ergebnisse aus Eschweiler im landes- bzw. bundesweiten Vergleich kann 
noch nicht erfolgen, da das Landesumweltamt als „Messstellenbetreiber“ hierzu noch keine 
Veröffentlichung herausgegeben hat.  
 
Ende 2024 wurde vom Europäischen Parlament eine neue EU-Luftqualitätsrichtlinie 
beschlossen. Diese sieht für den Parameter Stickstoffdioxid einen wesentlich ambitionierteren 
Grenzwert (Jahresmittelwert) in Höhe von 20 µg/m³ vor. Dieser neue Grenzwert wird nach einer 
Übergangszeit von 5 Jahren für alle europäischen Mitgliedsstaaten ab dem Jahr 2030 bindend 
sein. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 Monatskennwerte.xlsx 
Anlage 2 Jahreskennwerte.xlsx 
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